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Kleinwohnformen wie Tiny Houses haben grosses Marktpotenzial
Die Hochschule Luzern (HSLU) hat eine Studie zu Kleinwohnformen veröffentlicht. Fazit: Sie könnten in Zukunft wichtiger werden.

Maria Steinmayr

Die Studie der HSLU konzent-
riert sichaufVerdichtung inStäd-
ten, Nachhaltigkeit und Indi-
vidualisierung. Sie definiert
Kleinwohnformen als Wohnein-
heiten, bei denen die Individual-
flächeproPerson30Quadratme-
ternichtüberschreitet,wobei für
jede weitere Person 15 Quadrat-
meter hinzukommen. Solche
Wohnformen können als frei-
stehende Einheit gebaut werden
oder in Gebäuden über mehrere
Stockwerke untergebracht sein,
so die Kriterien der HSLU.

Eine repräsentativeUmfrage
der HSLU zeigt nun das Markt-
potenzial für solche Kleinwohn-
formen, von denen Tiny Houses
die bekannteste sein dürfte.
Etwa die Hälfte der Befragten
kann sich gemäss einer Mittei-
lung der HSLU vom Mittwoch
vorstellen, in einer Kleinwohn-
formzu lebenoder lebtbereits in
einer. Der Wunsch nach Selbst-
bestimmung steht hier im Vor-
dergrund, während der gemein-
schaftliche Aspekt zweitrangig
ist, geht aus der Studie hervor.
FreiheitundökologischeVerant-
wortung würden ebenfalls eine
grosseRolle spielen.«Besonders
interessant sind diese neuen
Wohnformen für Menschen in
Übergangsphasen, wie zum Bei-
spiel junge Erwachsene», so die
Herausgeber der Studie. Eben-
falls machen sie grosses Markt-
potenzial in der Schweiz aus.

Diese untersuchte verschie-
dene Typologien von Klein-
wohnformen: Apartments, vor-
gefertigte Module wie Tiny
Houses oder Fahrzeuge und An-

hänger. «Diese Vielfalt ermög-
licht städtische Zwischenlö-
sungen und dauerhafte Instal-
lationen im ländlichen Raum,
was den Wohnungsmarkt ent-
lasten könnte», sagen die Auto-
ren der Studie.

Nachhaltigkeit
undÖkobilanz
Die Studie verglich ausserdem
die Ökobilanzen von Klein-
wohnformen und Einfamilien-
häusern; die Autoren berechne-
ten dazu das Treibhauspoten-

zial, den Energiebedarf und die
Umweltbelastung. Fazit hier:
Kleinwohnformen im ländli-
chen Raum seien ökologisch
nachhaltiger als Einfamilien-
häuser, da sie meist höher be-
legt sind. Einfamilienhäuser
zeigten zwar bei den Gesamt-
emissionen die besten Werte,
würden aber wegen der gerin-
gen Belegung mit durchschnitt-
lich 2,4 Personen insgesamt
schlechter abschneiden. Wohn-
anhänger wiederum verursach-
ten laut Studie höhere Umwelt-

belastungen durch das schwere
Fahrgestell, bauliche Einschrän-
kungen und weniger nachhalti-
ge Heizsysteme. Ökologisch
wird folgendes Fazit gezogen:
Insgesamt zeige die Studie, dass
nachhaltigeres Wohnen in
Kleinwohnformen möglich ist.
73 bis 80 Prozent der Befragten
bevorzugten ökologische, lang-
lebige Materialien gegenüber
Kosteneinsparungen. Zugleich
wünschen sich 82 Prozent güns-
tige Wohnkosten. Zurzeit be-
stünden jedoch noch Herausfor-

derungen mit den rechtlichen
Rahmenbedingungen.

RechtlicheProblemeund
diefinanzielleAttraktivität
Obgleich Kleinwohnformen im
Hochbau zunehmend an Popu-
larität gewännen, stellten sie
nach wie vor eine Randgruppe
dar. «Somit fehlt es aktuell an
einer spezifischen Gesetzge-
bung», so die Studie und betont
weiter auch die Notwendigkeit
klarer raumplanerischer Grund-
lagen, um Investitionssicherheit

und Umsetzungsmöglichkeiten
zu verbessern. Die Befragung
zeige, dass viele potenzielle Nut-
zerinnen und Nutzer bereit wä-
ren, eine Hypothek für eine
Kleinwohnform aufzunehmen.

«Sie stellen eine attraktive
Option für Personen mit kleine-
rem Budget dar», schreiben die
Autoren,«dennaufgrundder re-
duzierten Fläche sind die neuen
Formen günstiger, sowohl zur
Miete als auch zum Eigentum.»
Doch das berge andere poten-
zielle Herausforderungen, da
Banken bei solchen Wohnfor-
men die Wertstabilität und den
Wiederverkauf kritisch prüften.
Es fehlen Vergleichsobjekte,
und Fragen der Versicherbarkeit
und Wertstabilität bleiben offen.

Wiekönntedies
inderZukunft aussehen?
Basierend auf den Projektergeb-
nissen,wurdeunteranderemfür
die Gemeinde Buttisholz Läng-
acher im Kanton Luzern eine Vi-
sion erarbeitet. Diese fokussiert
auf die Integration von Klein-
wohnformen in das bestehende
dörfliche Netzwerk. Sie sollen
zur Verdichtung beitragen und
einenressourcenschonendenLe-
bensstil ermöglichen. Zielgrup-
pen sind ältere Menschen nach
der Familienphase, junge Er-
wachsene, die im Dorf bleiben
möchten, sowie Personen, die
WohnenundLandwirtschaftver-
binden wollen. Das Projekt setzt
auf Nachhaltigkeit mit erneu-
erbaren Energien und soll an
Bedürfnisse der zukünftigen
Bewohner und Bewohnerinnen
angepasstwerden–vorerstbleibt
es allerdings bei einer Vision.

Analyse zu Massnahmen gegen Fangewalt und für Verkehrsüberwachung

Datenschutz heisst zu oft Täterschutz
«Fans klagen wegen personali-
sierter Tickets gegen Veran-
stalter – ESC abgesagt!» Die
Schlagzeile ist erfunden. Wahr
ist hingegen, dass dem Publi-
kum nur mit ID und gültigem
Billett Einlass zur grossen
Musikshow von nächster
Woche in Basel gewährt wird.
Bei unzähligen Anlässen sind
personalisierte Tickets im
Einsatz und breit akzeptiert.
Nicht aber beim Fussball.
So teilte der Luzerner Regie-
rungsrat kürzlich mit, dass er
eine Initiative der Mitte-Partei,
mit der Massnahmen gegen
Fangewalt gefordert werden,
nur teilweise befürwortet und
einen Gegenvorschlag aus-
arbeiten will.

Abgestützt durch ein externes
Gutachten kommt die Regie-
rung zum Schluss, dass drei
Forderungen «mit höherran-
gigem Recht in Konflikt ste-
hen»: das Speichern und He-
rausgeben der Besucherdaten
an die Bewilligungsbehörde,
das Einführen personalisierter
Tickets und das automatische
Anordnen von Geisterspielen.
Wann ein konkreter Gegenvor-
schlag auf dem Tisch liegen
wird, ist unklar. Die Vorlage

dürfte aber schwächer aus-
fallen als die Mitte-Initiative.
Das proaktive Handeln der
Luzerner Regierung mag auf
den ersten Blick überraschen.
Schliesslich hat sie als Mitglied
der kantonalen Justiz- und
Polizeidirektorenkonferenz
deren Kaskadenmodell inklu-
sive personalisierter Tickets
stets mitgetragen.

Auf den zweiten Blick lässt sich
das nun gewählte Vorgehen
mit einem Rüffel erklären,
den Luzern vor wenigen Mo-
naten stellvertretend für wei-
tere Kantone beim Bundes-
gericht einstecken musste.
Der Regierungsrat und mit ihm
eine Mehrheit des Kantonsrats
hatten eine systematische
Erfassung von Kontrollschil-
dern von fahrenden Autos
geplant. Auch Lenker und
Mitfahrende hätten fotogra-
fiert werden können. So hätte
die Polizei leichter gestohlene
Fahrzeuge oder auch gesuchte
Personen finden können.
Das neue Luzerner Polizei-
gesetz hätte zudem die gesetz-
liche Grundlage für den Daten-
austausch zwischen den Kan-
tonen und dem Bund schaffen
sollen. Die höchsten Richter

verorteten aber einen «unver-
hältnismässigen Grundrechts-
eingriff» und rechtliche Kom-
petenzen auf Bundes- statt
Kantonsebene.

Behörden und Richter gewich-
ten damit die Grundrechte von
Autofahrenden höher als jene
von ÖV-Nutzenden. Polemisch
könnte man sogar sagen, sie
rieten Tätern zur Nutzung des

Autos. Denn in Bussen, Zügen
und Bahnhöfen sind bereits
Tausende Videokameras
installiert. Die Videos aus Bahn-
höfen werden laut den SBB
während 120 Stunden gespei-
chert. In den Zügen kann die
Speicherdauer auch geringer
ausfallen. Nur die Transport-
polizei der SBB kann die Video-
daten auswerten – und das auch
nur nach einem entsprechen-

den Ereignis. Eine Herausgabe
der Daten an die Strafverfol-
gungsbehörden «erfolgt nur
gegen entsprechende Editions-
verfügung», heisst es im Daten-
schutzhinweis.

Die Videoüberwachung von
Verkehrsteilnehmern ist also
wie das Einführen persona-
lisierter Tickets durchaus mög-
lich. Erfüllt sein müssen zwei
Voraussetzungen. Erstens: Es
braucht klar definierte Regeln.
Das schreiben übrigens auch
die Gutachter zur Mitte-Ini-
tiative: «Der Anwendungsbe-
reich und die Voraussetzungen,
die vorliegen müssen, um die
Speicherung entsprechender
Daten anordnen zu können,
müssen klar geregelt werden.
Zudem müssen Bestimmun-
gen über die Aufbewahrung,
die Dauer der Speicherung
und den Gebrauch der Daten
(allenfalls auch durch Dritte)
existieren sowie Prozesse zur
Datensicherheit und zur
Löschung etabliert werden,
um die willkürliche Hand-
habung und den Missbrauch
möglichst auszuschliessen.»

Die zweite Voraussetzung ist
das Anerkennen neuer Reali-

täten. Polizei und Staatsan-
waltschaften können personell
nicht mit dem Bevölkerungs-
wachstum mithalten und
brauchen wirksamere Instru-
mente, um auch mit Men-
schenmassen klarzukommen.
Oder wann kam es zum Bei-
spiel bei Ausschreitungen an
Fussballspielen letztmals zu
Verhaftungen? Derweil ent-
wickelt sich die Digitalisierung
zu einem Schnellzug in die
Zukunft, den Polizistinnen und
Staatsanwälte nicht betreten
dürfen, während Kriminelle
längst ungefragt Platz genom-
men haben. Verglichen mit
anderen europäischen Ländern
sind die Schweizer Polizei-
korps beim Datenaustausch
noch im Zeitalter der Dampf-
eisenbahn. Der Datenschutz
muss wichtig bleiben. Aber so
wie er derzeit ausgelegt wird,
bedeutet er zu oft Täterschutz.
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Ein Tiny House in Wohlen. Symbolbild: Mathias Förster

Spielunterbruch wegen Rauchpetarden bei der Partie zwischen dem
FC Luzern und dem FC Basel. Auch die Strafverfolgungsbehörden
haben oft keinen Durchblick – aus formalen Gründen.

Bild: Georgios Kefalas/Keystone (Luzern, 17. 12. 2023)
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